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Gesellschaftsvertrag 

.der VHS-Service Sachsen-Anhalt GmbH· 

§ 1 Firma. SitZ 

(1) Die Gesellschaft Ist eine GesellSchaft mit beschränKter Haftung unter dem Namen "VHS

SerVice Sachsen-Anhalt GmbH". 

. . ..' .' 

(2) Oie Gesell$Chafthat ihren Sitz In Magdebut'Q. 

§ 2 Gegenstand 

Gegenstand de~ IJnternehmens i$t vorrangis die Förderung von Bildung fOr Erwachsene: 

.'	 '. . 

Hier"u erbringt die Gesellschaft Oien$tleistun~en. vorrangig für die Volkshochschulen in
 
Sachsen-Anhalt, um sie bei der ErfOllung der Aufgaben nach dem Gesetz zUr' Förderung der
 

.	 . . . . . 

Erwachsemenbildung i1-n Land Sachsen-~halt zu unterstütz.en.. 

Oie Gesellschafll~t zu allen Handlungen berechtigt, die geeignet erscheinen, den·
 

Gesel\schsftszweck unmittelbar ader mittelbar zu· fördern.
 

D!e·Gesellschat't ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten und·
 

Tochtergesellsch:i;lften ~u granden und sich an sIeichartigen oder ähnlichen Un1emehmen zu
 

beteiligen.
 

. §3 Stammkapital undGeschäflsant~ile 

(1) Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000 EUR, E.s ist eingeteilt In 25.000
 

Geschäftsanteile im Nennbetrag von je einem eur~ mit den Nummern 00001 biS·2S000....
 

..	 (2) .Oer Lande."werband der VOlkshOchschulen Sachsen-Anhalt e.V. Ubemimmt sämtliche 

Gescm~ft$3nteile . 



§ 4 Geschäftsführung und Vertretung 

(1) Die Gesellschaft hat einEJn oder mehrere GeschäftsfUhrer. Die 8E!stellung erfolgt durch
 

den Landesverband der Volkshochschulen Sachsen-Anhalt e.V. Er be9r~ndet und beendet
 

gegebenenfalls auch die Anstellungsverträge mit Geschäftsführern,
 
. .. . 

(2) Hat die,Geselischaftnur einen GeschäftsfOhrer, so vertritt dieser die Gesellschaft allein. 

Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, so wird die Gesell'schaft durch zwei Geschaftsführer 

,gemeinschaftlich vertreten. , , 

(3) Die Gesellschafte~ei'Sammlungkan~ den Geschäftsführern oder eirizelnen von,lhnen
 

Einzelvertretungsberechtigung erteilen und sie von den Beschränkungen des§ 1816GB
 

befreien.
 

(4) Der Geschäftsführer ist verpflichtet, die BeschlUsse der GesellschafteIVersammlung ~u
 

befolgen. Von der Gesellschafterversammlung als zustimmtmgspflichtig Qeschlossene
 

Geschäfte darf der Geschäftsführer nur mit deren Zustimmung vornehmen: .
 

. (5) Das waaere wird 111 einem gesonderten GeschaftsfOhrervertrag und/oder einer 
. "Geschä.ftsordriung Urid Geschäftsanw~isung"geregelt. . 

§ 5 GemelnriU~lgkelt und Gewlnn 

. (1) Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke I: S. des 

Abschnitts .steuerbegunstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Die Gesellschaft ist selbstlos 

tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigEinwirtschaftliche Zwecke~ Sie darf keine Person 

d.Ul'9h Ausgaben. die dem Zweck der GeseHschaftfremdsind, octerdurch'unverhältnismäßig 

. hohe Vergütungen begUnstigen. 

(2) Di~ Mittel der"Gesellschaft dürfen nur fOr die sa1zungsmäßigen Zwecke verwen~et
 
werden, '
 

.(3) Die Gesells.chafter dürfen Keine GeWinnanteile und in ihrer Eigenschaft als Gesellschafter 

auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteil') der Gesellschaft erhalten. Sie erhalten,be) 
. ihrem Ausscheide!) oder bei Auflösung der Gesellsch~ft oder bei Wegfall steuerbegOnstigter 

Zwecke nicht mehr als ihre eingezahlten Kapitalanteile und den gemeinen Wert ihrer 

, geleisteten Sacheinlagen zurück. Diese8eSChränkung gilt nicht für AU$schUttungenim . 
. . .'. 

Rahmen der vorschrift des § 58 Nr. 2 der Abgabenordnungan Gesellschafter, die Im 

~eitpunkt der Beschlussfassung und der Vornahme der Gewinnausschüttung als 
, , ' 

~teuerbegün$tigte Körperschaft anerkannt Sind. Andere nach den Vorschriften der 

Abg~benordnung Ober diese steuerbegüns'tigten Zwecke geregelten Zuwendungen und· 

MittelOberlassungen sind nur an Gesellschafter zulässig, die selbst als gemeinnützige 

Körperschaft anerkannt sind. 



§ 6 Gesellschafterversammlung 

(1) Der Gesellschafter abt seine Rechte grUndSätzlich in d.er Gesellschafterversarnmlung 

aus. Die Gesellschafterve~ammlungen werden durch die Gesellschafter oder die 

,Geschäftsführer einbewfen, Jeder Geschäftsführer ist berechtigt, die Versammlung a!l~in 
. . . . 

einzuberufen, 

(2) Der Gesellschafter wird' in der GesellschafterversammiIJng; gegenüber der Gesellschaft 

und gegenüber den Geschäftsführern durch seinen geschäftsfUhrenden Vorstand vertreten. 

(3) Eine rechtsgeschäftliehe Vertretung im Stimmrecht auf der Gesellschafterversammlung 

ist nur insoweit ~ul~S$ig, als dass ein anderes Vorstandsmitglied des Landesverbandes 

'bevollmächtigt wird, 'ar, eit"ler bestimmten Gesellschafterversamrnlung an einern bestimmten, 

kalendermäßig zU b~zeichnenden Tag das Stimmrecht für de~ Gesellschafter 

wahrzunehmen. Eine scrlrtftlich aU$gefertigte Vollmacht iSt im Original ZUr'I'\ j~wemgen 

E1eschhJ$sprotokoli :zu nehmen. 

(4) Die ordentliche GesellschaftslVersammlung ist jeweils im ersten halben Jahr n.ach
 

Abschluss eines GesChaft:Sjahres einzuberufen, Diese GeSellschafterversammllH'l9
 

beschließt l\ber die Feststellung der Jahresschlussrecl'mung, über die Verwendung des
 

Ergebnisses sowie übeT die En11astung des GeschäitsfOhrers/der GeschäftsfUhrer,
 
, , 

(5) Gesellschefterversammlungen finden am SitLd6\ Gasellschaft odet an einem anderen 

geeigneten Ort statt,sie sind nicht öffElntiich. GeschäftsfUhrer nehmen 'an 

Gese!lschafterversammiungen'teil, wenn sie dies im Einzelfall oder far einzelne 

6eratungsgegens~nde dies nicht andenN~itigbeschlleßt. Dritte können nach BeSChIUS$1Qr 

einzelne BeratungsgegenstMde hinzugez.ogen werden. 

(6) Die Leiturlg der Geselischafterver'Si!!Imrnlung wird vom Gesellschaftel'vertreter bestimmt. 

. Der Verssmm'lungsleiter hat Ober die Gesellschafterversammlung'eine Sitzungsniederschrift . 

QrJzufertigen. Gesellschiilftel'beschlüsse sind vom Versammlungsleiter förmlich festzustellen, 

Unterbleibt die Feststallung, so gilt der,Beschluss als nicht gefasst 



§ 7 BBSchlussfassung . 

(1) Jeder Geschtlftsanteil gewährt eine Stimme., . 

. .. 
(2) Oie Ge$ellschaftervers~mmlung fasst Beschlüsse Ober dh~ nachfolgend genannten 

Bel'stungsgegef1$tände nur nach vorheriger Seratungip der Mitgliederv~rsammlung des 

Gesellschafters: 

a)$aI2un9Si:lnderu~gen. 

b) Ausschi:ittung des Ergebnisses, 

c) Beschluss Uber die Verschmelzung oder Umwandlung der 'Gesellschaft.. 

d) Beschluss zur Genehmigung der übertragung von GesohMtsanteilen oder \ion Teilen 

eines Geschäftsanteils. 

. e) Die AlJfnahmeneuer Gesellschafter. 

f) Beteiligung an weiteren Gesellschaften, 

g) Beschluss Uber die Auflösung der Gesellschaft. 

(3) Eine Beschlussfassung außemalbvon Versammlungen (in Te;dfoJm, femmllndlich. per
 

Videokonferenz) ist :tuläs$ig. § 6 Abs, 6 (verSammllJng$leite~, Protokollant) und § a
 
(Sitzungsniedersct1rift) finden' Anwendung.
 

§ aSitzungsniederschrift. . 

(1) In der Sitzungsnieder$chrift sInd mindestens der VersammluI',gsort, das Datum. die
 

Uhrzeit von Beginn und Ende der Versammlung, die Namen der Teilnehmenden, sowie die
 

.. gesteUten Beschlussanträge, der Wortlaut der gefassten Beschlüsse, die 

AbstimmungsergebniSse und die Beschlussfeststeliung·des Versammlungsleiters 

autwnehmen. Bei Niederschriften über außerhalb \Ion Versammlungen gefassten 

BeschlUsse entfallt die Angabe des Versammlungsortes. 

(2) DieSittungsniederschrift ist vom Versammlungsleiter zu unterschreiben und von diesem 

• bzw. auf dessen Weisung von der G~SChäftsfllhrung • un\le\'20gllchal1 den Gesellschafter 

zu O.bermitteln. 

(3) Einwendungen gegen die Richtigkeit und Vollständigkeit der Sitzungsniederschrift sind 
zimäCl",st bInnen einer Frist \Ion zwei Wochen nach Zugang 'gegenüber dem· 

Vel"sammlungsl~iter in Textformzu erheben. D.er Eingang der Einwendungen bel der . 

.Gesellschaft wahrt die Frist. Die GeschäftSfOhrung hat dleEinwe(](h.lI1genggf, unverzOg\jch . 

an den Versammlungsleiter weiterzuleiten. 



(4) Werden Einwendungen gegen die Richtigkeit der Sitzungsniedetschrift nicht fristgemäß 

. erhobenl SO wird vermutet, dass die Sitzungsriiederschrift vollständig und richtig ist. 

§ 9 Geschäftsjahr 

. . . 
Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

§ 10 Bestimmungen der Kommunalverfassung 

(1) Die GeschäftsfOhrung stellt 10r jedes Geschäftsjahr einen Ergebnis- und Finanzplan auto 

(2) Der Jahresabschluss und der Lagebericht werden in entsprechender ~nwendung dp.r 

Vorschriften des Dritten8uchs des HandelsgesetzbuchS für große Kapitalgesell$ct)aften
 

. aufgestellt und in entsprechender Anwendung dieser Vorschriften gepraft.
 

(3) Dem Gesellscha'fter und dessen Mitgliedern werden der Ergebnis- und Finanzplan 

übersandt Ihnen stehen die Rechte aus § 133 Abs. 1 NL2 des 

KClmmunalverfassungsgesetzes fUr daz Land Sachsen-Anhalt (KVG-LSA) zu. Darüber 

hinaus ist ihnen der PrOfberiCht des AbschiussprU1ers zuzusenden (§ 133 Abs. 1 Nr. 4 KVG

LSA). 

§ 11 Bekanntmachungen 

Bek,;;inntmachungen der Gesellschaft erfolgen nur im Bundesclnzeiger für die Bundesrepublil< 

Deutschland. 

§ 12 AUflösung der GeseHsctt~ft 

(1) Für die Auflösung der Gesellschaft is.t ein förmlicher Beschluss aller Gesellschafter
 

ertordertich.
 

(2) Bei Auflösung der Geselt${',haft oderbei Wegfall steuerbegl.ll'lstiQter Zwecke fällt das 

Vermögen der Gesellschaft, soweit es die eingezahlten Kapilalanteile der Gesellschafter und 

den gerneinen Wert der von den Gesell~chaftern geleisteten Sacheinlagen übersteigt, an das 

Studieninstitut für kommunale Verwaltung Sachsen-Anhalt e.V., das eSl,Jnmitlelbar und 

ausschließlich fOr gemeinnOtzige ZwecKe der Erwachsenenbildung zu verwenden hat. 



(3) Die Abwicklung der Gesellschaft obliegt demfden Geschäftsführer/n, soweit sie von den. 

Gesellschaftem nicht anderen Personei"l Obartragen wird. 

§ 13 Gründungsaufwand 

(3) Den GrOndungsaufwand (Notar-, Gerichts" und Veröffentlichungskosten) trägt die 

Gesellschaft bis zu 2.500 Euro. 

Magdeburg, den 


